
Selbst
bestimmt.
Meine Vorsorge bei  
Urteilsunfähigkeit und Tod



Selbstbestimmt — 
sorgen Sie rechtzeitig vor.

Vorsorge hat viele Aspekte. Es geht dabei nicht nur um finanzielle Belange, son-
dern auch um unsere Selbstbestimmung. Fragen wie «Was geschieht, wenn ich 
urteilsunfähig bin?» oder «Wer erhält meinen Nachlass?» stehen dabei im Zentrum. 

Wer sich rechtzeitig mit diesen Fragen auseinandersetzt, leistet nicht nur sich,  
sondern auch seinen Nächsten einen unschätzbaren Dienst und kann dabei  
Auseinandersetzungen um Geld, Immobilien und andere Güter zuvorkommen. 

Das Zivilgesetzbuch ist die Grundlage für verbindliche Anweisungen im Falle  
der eigenen Urteilsunfähigkeit. Mit einem Vorsorgeauftrag und einer Patienten-
verfügung wird das Selbstbestimmungsrecht gestärkt. Das Gesetz stellt uns auch 
Regelungsinstrumente für die Nachlassaufteilung zur Verfügung. Dazu zählen  
das Testament, der Ehevertrag und der Erbvertrag.

So regeln Sie Ihre Selbstbestimmung

Vorsorgeauftrag

Instrumente

Wirkung

Vermögens- und  
Personensorge, Rechtsgeschäfte

Patientenverfügung

Medizinische  
Massnahmen

Testament,  
Ehe- und Erbvertrag

Nachlassaufteilung

Selbstbestimmung Urteilsunfähigkeit Tod



Vertrauen Sie auf unser 
Fachwissen und unsere Erfahrung.

Es lohnt sich, frühzeitig die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Wir 
 unter stützen Sie dabei, Ihre individuelle und optimale Lösung zu finden 
und umzusetzen.

Gerne beraten wir Sie zu den Themen:
• Ehegüter- und Erbrecht
• Konkubinat und Partnerschaft 
• Schenkungen und Erbschaften
• Willensvollstreckung und Erbteilung

Gegen eine Gebühr erstellen wir 
für Sie individuelle Vorlagen und 
 Verträge. Ebenso übernehmen wir für 
Sie die Organisation der  Beurkundung 
von: 
• Vorsorgeaufträgen
• Testamenten
• Eheverträgen
• Erbverträgen

Auch im Nachfolgeprozess stehen Ihnen Spezialisten als Sparringpartner 
zur Seite. Sie beraten und begleiten Sie beim schrittweisen Vorgehen für 
eine optimale Nachfolgeregelung.
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Bestimmen Sie, was wird und 
informieren Sie sich rechtzeitig.

Das Thema Nachlassplanung interessiert mich. 

  Ich bestelle die folgenden kostenlosen Publikationen: 
 Das Ehe- und Erbrecht in der Schweiz 
 Selbstbestimmt. Meine Vorsorge bei Urteilsunfähigkeit und Tod 

  Ich habe Fragen und möchte das Fachwissen der Obwaldner Kantonalbank 
nutzen. Bitte kontaktieren Sie mich zum Thema: 
 

 
 
Ich bin erreichbar von  bis  Uhr.

Vorname

Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail



Obwaldner KantonalbankObwaldner Kantonalbank
Rütistrasse 8Rütistrasse 8
6060 Sarnen6060 Sarnen

041 666 22 11041 666 22 11
info@okb.chinfo@okb.ch
www.okb.chwww.okb.ch
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